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Antrag 202/I/2019

KDVMitte + AGMigration und Vielfalt LDK

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (Konsens)

Fachkräfteeinwanderungsgesetz II: Keine Sippenhaft bei Beschäftigungsduldung
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Die Mitglieder der Bundestagsfraktion, Mitglieder des

Bundesrats für Berlin, SPD geführte Bundesministerien

sollen darauf hinwirken die Arbeits- und Beschäftigungs-

duldung (§60c AufenthG-E) so zu ändern, dass Ehegat-

ten bzw. ganze Familien nicht füreinander in „Sippen-

haft”genommen werden können. Laut Gesetzesbegrün-

dung kommtdie Erteilung der Beschäftigungsduldung für

kein Familienmitglied in Betracht, wenn eine der beiden

Ehegatten eine odermehrere der für beide geltenden Vor-

aussetzungennicht erfüllt. DasGesetz stellt die durchArt.

6 GGgeschützte Ehe und Familiengemeinschaft unter im-

mensen Druck und zwingt die Paare ggf. eine Fortsetzung

der Ehe ggü. der Sicherung des Aufenthaltes abzuwägen.

Begründung

Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird die Ertei-

lung einer Beschäftigungsduldung für dreißigMonate un-

ter bestimmten Voraussetzungen (wie Voraufenthalt von

12 Monaten mit Duldung, sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung für 18 Monate und mindestens 35 Stun-

den pro Woche etc.) möglich. Ehegatten werden fürein-

ander im Rahmen der weiteren Voraussetzungen haftbar

gemacht. So muss die Identität beider Ehegatten geklärt

sein. Des Weiteren erfolgreicher Abschluss des Integrati-

onskurses, keine imBundesgebiet begangene Straftat etc.

Ein Wegfall einer der Voraussetzungen führt zumWider-

ruf der Duldung. Das ist nicht sozialdemokratisch.
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